
28

A
kt

ue
ll

St
.G

al
le

r B
au

er
 2

2–
20

23 Agriexpert informiert 

Hofaufgabe und Ergänzungsleistungen
Rund 25 000 Betriebsleiter der 
hiesigen Landwirtschaftsbetrie-
be befinden sich in einem Alter 
über 50 Jahren. All diese 
müssen sich in den kommen-
den Jahren mit der Weitergabe 
ihres Betriebs und ihrer 
Alterssituation befassen. 
Entsteht bei der Hofweitergabe 
Verzichtsvermögen, kann dies 
Ergänzungsleistungen kürzen. 

Verzichtsvermögen oder freiwilli-
ger Vermögensverzicht entsteht 
auf einem Landwirtschaftsbetrieb 
unter anderem dann, wenn ein Hof 
unter dem gemäss Bundesgesetz 
über das bäuerliche Bodenrecht 
(BGBB) geltenden Wert veräussert 
wird. Stellt der Betrieb ein Gewerbe 
im Sinne von Artikel 7 des BGBB 
dar und ist auf dem Hof ein geeig-
neter Selbstbewirtschafter vorhan-
den (z.B. Tochter oder Sohn des 
 Eigentümers), dann sieht das BGBB 
den Ertragswert zuzüglich allfälli-
ger Erhöhung infolge Investitionen 
in den letzten zehn Jahren als Ver-
äusserungspreis vor. 

Freiwilliger Verzicht 
Falls der zu veräussernde Betrieb 
kein Gewerbe mehr darstellt (z.B. 
weniger als 1.0 SAK aufweist), son-
dern als landwirtschaftliches Grund-

stück qualifiziert und trotzdem zum 
Ertragswert oder einem Wert unter 
dem Verkehrswert verkauft wird, 

entsteht bei der veräussernden Par-
tei das sogenannte Verzichtsvermö-
gen. Der Käufer hätte in diesem Fall 
den Hof als landwirtschaftliches 
Grundstück zum Verkehrswert über-
nehmen müssen. Der Verkäufer hat 

freiwillig auf die Differenz zwischen 
Ertrags- und Verkehrswert verzich-
tet. Gleiches gilt, wenn der Verkäu-
fer das Inventar zu günstig verkauft 
(Buchwert statt Nutzwert) oder ver-
schenkt. Auch hier entsteht Verzichts-
vermögen. Daraus können zwei 
Hauptprobleme entstehen: Erstens 
werden mögliche Geschwister des 
Käufers benachteiligt, da ihre Eltern 
dem Käufer den Hof oder das Inven-
tar zu günstig verkauft haben. Hier 
gelten die erbrechtlichen Bestim-
mungen. Zweitens kann der zu tiefe 
Verkaufspreis bei den Eltern dazu 
führen, dass bei einem späteren Be-
darf an Ergänzungsleistungen diese 
gekürzt oder gestrichen werden.

Ergänzungsleistungen im Alter
Ergänzungsleistungen (EL) helfen, 
wenn die AHV-Rente und das übrige 
Einkommen nicht reichen, um die 
minimalen Lebenskosten zu decken. 
Sofern ältere Personen bei Eintritt in 
ein Pflegeheim diese Kosten nicht 
selbst bezahlen können, wird ein 
 Anspruch auf Ergänzungsleistungen 
durch die zuständigen Stellen ge-
prüft. Die Vermögensgrenze für den 

Die Form der Hofübergabe muss gut durchdacht werden, da sie Einfluss 
auf die finanzielle Situation im Alter haben kann.  Bild: pixabay 

Beispielhafte Handlungen, welche zu Vermögensverzicht führen können

Handlung Korrekter  
Preis wäre: 

Entstehung 
Verzichtsvermögen?

Verkauf landwirtschaftliches Gewerbe an 
Nachkommen zum Ertragswert

Ertragswert Nein

Verkauf landwirtschaftliches Grundstück 
an Nachkommen zum Ertragswert

Verkehrswert Ja

Verschenkung Inventar an Nachkommen Nutzwert Ja

Verschenkung Bargeld von CHF 50 000 CHF 50 000 Ja

Verschenkung Einfamilienhaus an 
Nachkommen

Verkehrswert Ja

Bei einem zu tiefer Ver-
kaufspreis könnten später 
die Ergänzungsleistungen 

gestrichen werden.



29

St
.G

al
le

r B
au

er
 2

2–
20

23

A
kt

ue
llAnspruch auf EL liegt bei 100 000 

Franken für alleinstehende Personen 
und bei 200 000 Franken bei Ehepaa-
ren. Abzüglich eines Freibetrags von 
30 000 Franken respektive 50 000 
Franken für Ehepaare wird auf-
grund des Vermögens entschieden, 
ob ein Anspruch auf EL besteht. Bei 
der Bemessung der Höhe der Ergän-
zungsleistungen werden die jährli-
chen Einnahmen einer Person den 

jährlichen Ausgaben gegenüber-
gestellt. Das vorhandene Vermö-
gen wird hierbei auch teilweise an 
die jährlichen Einnahmen als Ver-
mögensverzehr angerechnet. Das 
Verzichtsvermögen, das aufgrund 
des zu tiefen Verkaufspreises ent-
standen ist, wird ebenfalls wie 
vorhandenes Vermögen betrach-
tet. Gemäss dem Subsidiaritäts-
prinzip muss zuerst das  eigene 
Vermögen (bis zum Frei betrag) 
aufgebraucht werden, bevor ein 
Anspruch auf Ergänzungsleistun-
gen besteht. Bei einer Differenz 
zwischen Ertrags- und Verkehrs-
wert der verkauften Liegenschaft 
von beispielsweise 400 000 Fran-
ken wird dieser Betrag als Vermö-
gen der Abtreter betrachtet und 
somit teilweise als Vermögensver-
zehr an die Einnahmen der Person 
angerechnet. 

Keine Verjährungen 
Immerhin bleibt der Betrag zwi-
schen dem Verkaufszeitpunkt und 
dem Berechnungszeitpunkt für die 
EL nicht gleich gross, sondern re-
duziert sich ab dem zweiten Jahr 
nach dem Verkauf um 10 000 Fran-
ken pro Jahr. Dies bedeutet, dass 
ein Vermögensverzicht von 50 000 

Franken nach sechs Jahren nicht 
mehr berücksichtigt wird. Schen-
kungen werden ebenfalls als Ver-
mögensverzicht betrachtet. Da für 
Vermögensverzicht keine Verjäh-
rungsfristen vorgesehen sind, wer-
den die Behörden sämtliche frühe-
ren Vermögensabtretungen be-
rücksichtigen. 

Pflicht zur Unterstützung
Der Zugriff auf das Verzichtsver-
mögen ist nicht zu vergleichen mit 
der Unterstützungspflicht der Ver-
wandten. Erst nach aufgebrauch-
tem eigenem Vermögen können 
die Verwandten in gerader Linie 
(Eltern, Grosseltern, Kinder) unter-
stützungspflichtig werden. Dies je-
doch nur, wenn sie in guten wirt-
schaftlichen Verhältnissen leben. 
Gemäss Richtlinien der Schweize-
rischen Konferenz für Sozialhilfe 
(SKOS) ist das bei einem steuerba-
ren Jahreseinkommen ab 120 000 
Franken für ledige Personen und 
ab 180 000 Franken für Verheirate-
te der Fall. Dabei gilt ein Abzug von 
20 000 Franken pro Kind. Zudem 
können Vermögen ab 250 000 
Franken bei Ledigen und 500 000 
Franken bei Verheirateten in die 
Berechnung einfliessen. 

Ein Fazit 
Wird ein Hof, ein Stück Land oder 
das Inventar zu günstig verkauft 
oder werden grössere Beträge ver-
schenkt, müssen die daraus ent-
stehenden Konsequenzen durch-
dacht werden. Des Weiteren ist zu 
beachten, dass seit dem 1. Januar 
2021 Erben unter gewissen Um-
ständen Ergänzungsleistungen zu-
rückzahlen müssen, selbst wenn 
der Erblasser diese zu Lebzeiten 
rechtmässig bezogen hat. 
 Markus Bopp, Agriexpert 

Bei Fragen hilft Agriexpert gerne weiter unter 
056 462 52 71.

Nach aufgebrauchtem 
eigenem Vermögen können 
Verwandte unterstützungs-

pflichtig werden.»

T E L E X
Hinauf, in die weiten Alpge-
biete. Der Glarner Käsepass führt 
diesen Sommer auf 20 Glarner Al-
pen. Im Tal gibt es bei Abgabe der 
Stempelkarte ein Stück feinen 
Glarner Alpkäse AOP – und an 
der Schlussverlosung am Alp-
chäs- und Schabzigermärt in Elm 
vom Sonntag, 1. Oktober, werden 
die Preise verteilt. Der Glarner 
Käsepass ist über info@glarner-
land.ch sowie im Glarussell in 
Glarus, bei Gössi in Glarus, der 
grünen Kuh in Schwanden und in 
den Gäste-Infos Elm und Braun-
wald erhältlich. Die Alpsaison 
dauert von Anfang Juni bis Ende 
September.  pd.

Solarprogramm der Schweizer 
Berghilfe. Die Schweizer Berg-
hilfe verstärkt ihre Unterstützung 
für den Bau von Solaranlagen auf 
Betriebsgebäuden von Kleinun-
ternehmen im Berggebiet. Denn 
diese Betriebe können auch im 
Winter viel Strom mit Sonnen-
energie produzieren. Die Unter-
nehmen können ab sofort bei der 
Berghilfe ein Gesuch für Unter-
stützung einreichen. Damit will 
die Stiftung einen zusätzlichen 
Anreiz schaffen, im Schweizer 
Berggebiet einen Beitrag zur 
Energiewende zu leisten.  pd. 

Neuausrichtung der Ernäh-
rungspflichtlager. Die Pflichtla-
ger für die Ernährung sollen aus-
gebaut werden. Neu sollen die 
Pflichtlager zusammen mit der In-
landproduktion die Schweiz bis 
zur nächsten Inlandernte auf redu-
ziertem Niveau versorgen können. 
Der Bundesrat hat die Vernehm-
lassung zur vorgeschlagenen Än-
derung der Verordnung eröffnet. 
Sie läuft bis zum 11. August.  pd. 


